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Humboldt-Universität zu Berlin - Universität Hamburg –

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Universität zu Köln –

Universität Passau – Universität Regensburg –

Paris-Lodron-Universität Salzburg

Gemeinschaftliches Zertifikatsprogramm Osteuropäisches Recht
Im Sommersemester 2002 haben die Rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Humboldt-Universität zu Berlin, der Universität Hamburg, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der Universität zu Köln und der Paris-Lodron-Universität Salzburg ein hochschul​über​greifendes studienbegleitendes Zertifikats​programm “Osteuropäisches Recht” eingerichtet. Die Universität Passau ist im Wintersemester 2002/2003 dem Programm beigetreten. Seit dem Sommersemester 2004 beteiligt sich auch die Universität Regensburg an dem Programm. Damit sind jetzt alle deutschen Ostrechtsinstitute – und darüber hinaus die Universität Salzburg – in dem Programm vertreten.
Das Zertifikatsprogramm soll es ermöglichen, die unterschiedlichen fachlichen und regio​na​len Schwerpunkte der beteiligten Einrichtungen zu nutzen und den Erwerb vertiefter Kennt​nisse über die Rechtsordnungen Osteuropas durch einen studienbegleitenden Abschluß nach​zuweisen. Das Zertifikatsprogramm führt zu einem Studienzertifikat "Osteuropäisches Recht" als Zusatzqualifikation zu einem regulären Abschlußexamen im Fach Rechtswissen​schaft. Der Inhalt des Zertifikatsprogramms bestimmt sich nach der Zertifikatsordnung, die – inhalt​lich übereinstimmend –von den beteiligten Fakultäten verabschiedet worden ist.

An der Universität Kiel ist für die organisatorische Betreuung des Zertifikatsprogramms das Institut für Osteuropäisches Recht (Lehrstuhl Prof. Dr. Alexander Trunk) zuständig. Nähere Informationen (auch Hyperlinks zu den anderen programmbeteiligten Einrichtungen) finden Sie auf der Webseite des Instituts: http://www.uni-kiel.de/eastlaw/. Institutsanschrift: Institut für Osteuropäisches Recht, Leibnizstr.4/III, 24118 Kiel, Tel. 0431-880-2886 od. –2172, Fax: 0431-88-3048, email: office-eastlaw@law.uni-kiel.de
Die für das Zertifikatsprogramm anrechenbaren Lehrveranstaltungen werden zu Beginn jedes Semester in einer Aufstellung, die auch im Internet zugänglich ist, bekannt gemacht (siehe dazu gleich unten nachfolgend). Wir möchten dazu ermutigen, die Lehrangebote auch der Partner​uni​versitäten, z.B. Block​seminare, wahrzunehmen. In Ergänzung des Zertifikats​programms vermitteln die beteiligten Universitäten Stipendien für Studien- und Forschungs​aufenthalte in Ländern Mittel- und Osteuropas.

Die beteiligten Universitäten freuen sich, ihren Studierenden und DoktorandInnen ein fachlich attraktives Zusatzangebot im rechtlichen Wachstumsbereich des Osteuropäischen Rechts anbieten zu können. Das Programm hat in den vergangenen Semestern bereits guten Anklang gefunden. Wir haben aber durchaus noch “Reserven” zur Aufnahme weiterer Teilnehmer und möchten alle rechtsvergleichend Interessierten ermutigen, sich auf diese Weise vertieft mit der perspektivreichen Region Osteuropa zu beschäftigen!

Für die Universität Kiel, am 15.10.2010
Prof. Dr. Alexander Trunk

Auf das Zertifikatsprogramm anrechenbare Lehrveranstaltungen im WS 2010/2011
1) Humboldt-Universität zu Berlin (Prof. Dr. Alexander Blankenagel)

Vorlesung: Verfassungsgeschichte der Transformationsstaaten: Russische Föderation, Polen und Ungarn
Dozent: Prof. Dr. Alexander Blankenagel
Angaben: 2 SWS
Beginn: k.A.
Zeit und Ort: Mo., 10 - 12, Raum 139A, BE 1
2) Universität Hamburg
a) Seminar Transformation und Recht

Dozent: Prof. Dr. Hinrich Julius
Angaben: Blockseminar in Hamburg am 14./15.1.2011
Beginn: 14.1.2011

Zeit: s. Aushang.

Ort: s. Aushang

Gegenstand des Seminars ist die Rolle von Rechtsreformen in politischwirtschaftlichen Umstrukturierungsprozessen. In vielen sogenannten Transformationsländern waren Änderungen des geschriebenen Rechts Ausgangspunkt für gesellschaftliche und institutionelle Veränderungen. Der Streit um

das neue Recht war zugleich ein Streit um die neue gesellschaftliche und wirtschaftliche Orientierung. Im Seminar sollen Kernelemente der Einführung eines Rechtsstaats an konkreten Beispielen analysiert werden: Vertrag, Eigentum, wirtschaftliche Handlungsfreiheit. Hierbei sollen möglichst konkrete Regelungen,

Institutionen und auch die Praxis der Institutionen im Vordergrund stehen. Ebenfalls soll sich mit der Frage beschäftigt werden, inwieweit Rechtsinstitute transplantierbar sind.
In dieser Veranstaltung können die nach der Promotionsordnung erforderlichen Seminarscheine erworben werden. Es besteht auch die Möglichkeit, eine nach der Schwerpunktbereichsprüfungsordnung vorgesehene Hausarbeit im Wahlschwerpunkt III (Arbeits-, Handels- und Gesellschaftsrecht) zu schreiben. Studierende, die keine Schwerpunktprüfung absolvieren wollen, können auch Vorschläge zu Reformen in Ländern einreichen, über die sie spezifische Kenntnisse verfügen.

Themenvorschläge:
1. Die Einführung der Vertragsfreiheit und ihrer Einschränkungen im Rahmen der

Wiedervereinigung auf dem Gebiet der ehemaligen DDR.

2. Die Einführung der Vertragsfreiheit und ihrer Einschränkungen in der

russischen Föderation.

3. Die Einführung der Vertragsfreiheit und ihrer Einschränkungen in der VR China.

4. Registrierungserfordernisse für Grundstücks- und Wohnungserwerb –

Rechtssicherheit als Voraussetzung wirtschaftlicher Transaktionen;

Rechtsänderungen, Institutionenaufbau, Übergangsvorschriften und Schutz von

aktuellen Nutzern in der ehemaligen DDR.

5. Registrierungserfordernisse für Grundstücks- und Wohnungserwerb –

Rechtssicherheit als Voraussetzung wirtschaftlicher Transaktionen;

Rechtsänderungen, Institutionenaufbau, Übergangsvorschriften und Schutz von

aktuellen Nutzern in Russland.

6. Registrierungserfordernisse für Grundstücks- und Wohnungserwerb –

Rechtssicherheit als Voraussetzung wirtschaftlicher Transaktionen;

Rechtsänderungen, Institutionenaufbau, Übergangsvorschriften und Schutz von

aktuellen Nutzern in der VR China.

7. Herausforderungen bei der Einführung eines Insolvenzrechts im Rahmen der

Wiedervereinigung auf dem Gebiet der ehemaligen DDR.

8. Insolvenzen in der russischen Föderation.

9. Die Verabschiedung des Insolvenzgesetzes der VR China und Gründe ihrer

Nichtanwendung.

10. Registrierungs- und Genehmigungspflichten im Rahmen der Einführung von

Kapitalgesellschaften in der russischen Föderation – zu rechtlichen und

institutionellen Reformen.

11. Registrierungs- und Genehmigungspflichten im Rahmen der Einführung von

Kapitalgesellschaften in der VR China – zu rechtlichen und institutionellen

Reformen.

12. Die Verabschiedung des chinesischen Geldwäschegesetzes und der Beitritt der

VR China zur Financial Action Task Force.

Anmeldung und Rückfragen bitte telefonisch oder per mail (inga.burmeister@jura.uni-hamburg.de; hinrich.julius@jura.uni-hamburg.de)

b) Seminar Verbraucherschutz in Osteuropa

Dozent: Dr. Magdalena Pajor-Bytomski
Angaben:
Beginn: 15.4.2010

Zeit: Freitag/Sonnabend, den 4./5. Februar 2011
Ort: Rechtshaus, Schlüterstr. 28, EG 20
Der Schutz des Verbrauchers erstreckt sich auf verschiedene Rechtsgebiete. Die entsprechenden Regeln schützen Verbraucher vor gefährlichen Produkten und übermächtigen Unternehmern oder stellen besondere Verfahrensregeln zur Durchsetzung der Verbraucherrechte auf. Eine besondere Bedeutung hat daneben das Recht der Verträge, die zwischen Verbrauchern und Unternehmen geschlossen werden. Dieses Verbraucherprivatrecht soll den Schwerpunkt des Seminars bilden.

Verbraucherschützende Regelungen gelten in Deutschland bereits lange und der Verbraucherschutz der EU gilt als Motor der Herausbildung eines europäischen Privatrechts. Das Verbraucherprivatrecht in den osteuropäischen Ländern war hingegen bis 1990 kein Regelungsthema. Das auf dem EU-Recht beruhende Verbraucherschutzrecht gewinnt aber in Osteuropa eine immer größere Bedeutung. Sowohl die beigetretenen Länder als auch die Nichtmitgliedsstaaten Osteuropas haben ihr Verbraucherschutzrecht gründlich umgestaltet. Während es im deutschen Recht kein gesondertes Verbraucherschutzgesetz gibt, wurden im Zuge der EU-Rechtsangleichung in zahlreichen osteuropäischen Ländern besondere nationale Verbraucherschutzgesetze erlassen. Dies rechtfertigt es, sich näher mit der Ausgestaltung und Entwicklung des Verbraucherschutzes in Osteuropa zu befassen.

Seminarthemen:
Block A Harmonisierungsmaßnahmen der EU

1. Abschluss und Bindung von Verbraucherverträgen an der Haustür und im Fernabsatz

2. Schutz vor missbräuchlichen Klauseln in Verbraucherverträgen

3. Verbraucherrechte bei Lieferung von Waren nach der Verbrauchsgütekaufrichtlinie

4. EU-rechtliche Vorgaben für Reiseverträge über Pauschalreisen

5. Neuordnung des Verbraucherprivatrechts? Vorschlag für eine neue EU-Richtlinie über die Rechte der Verbraucher vom Oktober 2008

Block B Verbraucherschutz in den EU-Mitgliedsstaaten Osteuropas

6. Privatrechtlicher Verbraucherschutz in Polen und die Umsetzung des EU-Rechts in das polnische Recht

7. Charakteristika des Verbraucherschutzrechts in Rumänien: Änderungen durch das neue Zivilgesetzbuch?

8. Verbraucherschutzrecht in Ungarn und die Auswirkungen des neuen Zivilgesetzbuches

9. Der privatrechtliche Schutz von Verbrauchern in Tschechien

10. Verbraucherrecht in Kroatien im Lichte der EU-Vorgaben

Block C Verbraucherschutz in Osteuropa außerhalb der EU

11. Verbraucherschutzgesetzgebung und ihre Wirksamkeit in Russland

12. Stand und Perspektiven des Verbraucherschutzrechts in der Ukraine

13. Entwicklung des Verbraucherschutzrechts in Serbien

14. Struktur des Konsumentenschutzes in Bosnien und Herzegowina
Die einzelnen Seminarthemen werden an die Teilnehmer in der ersten Vorbesprechung am 20. 10. 2010 vergeben. Interessierte Studierende werden gebeten, in diese erste Vorbesprechung zu kommen, denn hier werden die methodischen Fragen geklärt und eine einführende, themenbezogene Literaturliste den Teilnehmern ausgehändigt.
Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Studierende der Rechtswissenschaft als auch an Studierende des Nebenfachstudiengangs Osteuropa. Einen Leistungsnachweis können Teilnehmer beider Gruppen erwerben.

Osteuropäische Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich, sind aber von Vorteil. Literatur liegt auch in deutscher Sprache vor. Im Hinblick auf vorhandene Sprachkenntnisse können auch andere, oben nicht aufgeführte Länderthemen aus Osteuropa vereinbart werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt.
Es gelten folgende formale Anforderungen: Times New Roman, Blocksatz, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1 ½, links 1/3 Rand, zwischen 15-20 Seiten + Gliederung + Literatur + ggf. Abkürzungsverzeichnis. Die schriftlichen Arbeiten sind vorab, spätestens bis zum 21. Januar 2011 abzugeben (Rechtshaus, Schlüterstr. 28, Raum A 427). Die mündlichen Referate werden am 4. und 5. Februar 2011 im Blockseminar gehalten. Hier gelten folgende Anforderungen: Vortrag von 10-20 Minuten mit anschließender Gelegenheit zur Diskussion.

Rückfragen werden in der Sprechstunde (während der Vorlesungszeit Dienstag 10.30-13.00, Raum A 427, Schlüterstr. 28) beantwortet.

3) Universität Kiel (Prof. Dr. Alexander Trunk)
a) Seminar: „Internationales und vergleichendes Insolvenzrecht - mit besonderer Berücksichtigung osteuropäischer Rechtsordnungen“
Dozent: Prof. Dr. Alexander Trunk


Angaben

2 SWS, Schwerpunktbereich 5.

Ort und Zeit: Blockseminar in Kiel (Schloss Noer), 10. – 12.2.2011.
Kurzbeschreibung:

Rechtsvergleichendes und internationalrechtliches Seminar zum Insolvenzrecht. Zugleich Maßnahme im Rahmen des Kooperationsprogramms „Recht im Ostseeraum“ (mit Teilnahme von Studierenden und Doktoranden aus mehreren Staaten). An dem Seminar wird als Gast Prof. Dr. Ian Fletcher, University College London, teilnehmen.

Seminarsprachen: Mündliche Referate – Englisch (nach besonderer Absprache auch auf Deutsch). Die schriftlichen Arbeiten können auf Deutsch oder Englisch verfasst werden.

Zugleich 

· Veranstaltung zum Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen im Sinne der JAPO des Landes S-H

· auch anrechenbar auf die Zertifikatsprogramme „Osteuropäisches Recht“ sowie „Osteuropa-Studien“

Folgende Themen sind vorgesehen:

1. Die internationale und örtliche Zuständigkeit zur Eröffnung eines Haupt-Insolvenz​verfahrens: die Europäische Insolvenzverordnung im Zusammenspiel mit dem deutschen und dem englischen Recht.

2. Die vorläufige Insolvenzverwaltung – Vergleich des deutschen Rechts mit einer anderen Rechtsordnung (z.B. UK/England, Frankreich, Schweiz, Österreich, Polen, Russland)

3. Ernennung und Kontrolle von Insolvenzverwaltern – deutsches Recht im Vergleich zum russischen Recht

4. Die Wirkung des Insolvenzverfahrens auf schwebende Verträge des Insolvenzschuldners – deutsches Recht im Vergleich zu einer anderen Rechtsordnung

5. Aussonderung von Dritteigentum bei Eigentumsvorbehalt – deutsches Recht im Vergleich zu einer anderen Rechtsordnung

6. Internationalrechtliche Aspekte der Aussonderung bei Eigentumsvorbehalt – europäische Insolvenzverordnung im Vergleich mit dem autonomen Recht Deutschlands und eines anderen Staates

7. Zwangsvollstreckung in die Insolvenzmasse – Vergleich des deutschen Rechts mit einer anderen Rechtsordnung 

8. Bitte analysieren Sie das Urteil des EuGH vom 21.1.2010, Rechtssache C-404/07, MG Probud Gdynia sp. z o.o.

9. Insolvenzrechtliche Anfechtung gläubigerschädigender Handlungen – deutsches Recht im Vergleich zu einer anderen Rechtsordnung

10. Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren – Vergleich des autonomen deutschen Rechts im Vergleich mit einer anderen Rechtsordnung (z.B. Frankreich, Polen, Russland …)

11. Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren auf der Grundlage des UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: Vergleich des japanischen und des US-amerikanischen Rechts

12. Probleme der Koordination von Parallelinsolvenzverfahren nach der Europäischen Insolvenzverordnung (am Beispiel der Eurofood-Entscheidung des EuGH)

13. Restschuldbefreiung in der Insolvenz – Vergleich des deutschen Rechts mit dem Recht der USA

14. Verbraucherinsolvenzverfahren – Vergleich des deutschen Rechts mit einer anderen Rechtsordnung

15. Besonderheiten der Insolvenz von Kreditinstituten: innerstaatliches und internationales Recht

16. Besonderheiten der Insolvenz von Versicherungsunternehmen: innerstaatliches und internationales Recht 

17. Insolvenz von Staaten: Kann das Insolvenzrecht als Modell dienen?

18. Europäische Vereinheitlichung des (innerstaatlichen) Insolvenzrechts? Die Principles of European Insolvency Law

19. Die Arbeiten von UNCITRAL auf dem Gebiet des Insolvenzrechts – ein erfolgreiches Modell?

Themen können ab sofort gewählt werden. Anmeldungen und weitere Information: Dr. Thomas Hoffmann, Institut für Osteuropäisches Recht, Tel. 0431-880-2996, email: thoffmann@law.uni-kiel.de
b) Kurs: Russische Rechtsterminologie (fachspezifischer Fremdsprachen​kurs)
Dozent: Nazar Panytsch, LL.M. (Regensburg)
Angaben:

2 SWS

Zeit und Ort: Mo., 12.00 – 14.00, LS 6 - R.1/2
Beginn: 10.11.2010

c) Sprachpraktische Übung zur russischen Fachsprache mit Schwerpunkt Recht

Dozentin: Oxana Stahlke
Angaben:

2 SWS

Zeit und Ort: Mo., 10.00 – 12.00, LS 10 (Institut für Slavistik) - R.401/2

Beginn: 25.10.2010
4) Universität Köln (Prof. Dr. Angelika Nußberger M.A.)
a) Vorlesung: Rechtsentwicklung in Mittel- und Osteuropa (Ostrecht II)

Dozentin: Dr. Caroline von Gall
Angaben:

2 SWS

Beginn: 10.10.2010
Zeit und Ort: Di., 16.00 – 17.30, Institut für Ostrecht
Anmerkung:

Die Vorlesung möchte interessierten Studierenden einen Überblick über die aktuellen Rechtsentwicklungen in den Staaten Mittel- und Osteuropas vermitteln. Dabei ist es von besonderem Interesse, die Unterscheide zwischen der Rechtsentwicklung in den neuen EU-Staaten und denjenigen, die gegenwärtig oder voraussichtlich auf Dauer außerhalb des Konstitutionalisierungsprozesses im Rahmen der EU stehen, zu analysieren.

Besprochen werden sollen aktuelle Entwicklungen in der Justiz sowie im Zivil-, Strafrecht und öffentlichen Recht. Schwerpunktmäßig werden Russland und Polen behandelt. Die Vorlesung ist auch eine Einführung in die Rechtsvergleichung.
Die Abschlussklausur wird im Rahmen der Schwerpunktbereiche als Aufsichtsarbeit im Wahlbereich für die Schwerpunkte (3, 6-10, 13, 15) sowie als Leistungsnachweis im Aufbaumodul des Studiengangs „Ost- und Mitteleuropastudien“ (ROME) anerkannt. Zudem kann aufgrund der Teilnahme an der Vorlesung ein Schein für die Zusatzqualifikation „Osteuropäisches Recht“ im Rahmen des gemeinschaftlichen Zertifikatsprogramms

der Universitäten Berlin/Kiel/Regensburg/Passau/Salzburg/Köln erworben werden. Eine Literaturliste wird zu Beginn des Semesters ausgegeben und ist im Internet unter: http://www.ostrecht.uni-koeln.de abrufbar.

b) Vorlesung: Russische Rechtsterminologie mit Einführung in das russische Recht
Dozentin: Dr. Carmen Schmidt
Angaben

2 SWS

Beginn: 17.11.2010
Zeit und Ort: Do., 18 – 19.30, Institut für Ostrecht

Anmerkung:

Die Veranstaltung richtet sich an Studenten der Rechtswissenschaft und des Studiengangs „Regionalstudien Ost- und Mitteleuropa“, die möglichst juristische Grundkenntnisse und Vorkenntnisse der russischen Sprache besitzen. Ziel der Vorlesung ist es, die Studierenden mit dem russischen Rechtssystem und der russischen Rechtssprache vertraut zu machen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen das öffentliche und das bürgerliche Recht. In einem Überblick werden aber auch die Besonderheiten des russischen Straf- und Strafprozessrechts und die wichtigsten Begriffe vorgestellt. Im Bereich des Verfassungs- und Staatsrechts bilden das System der Staatsorganisation, die Grundrechte und die Gerichtsorganisation einen Schwerpunkt und werden anhand von Gesetzestexten und Gerichtsurteilen veranschaulicht und diskutiert. Von den Materien des bürgerlichen Rechts stehen die grundlegenden Strukturen des Zivil-, Unternehmens- und Gesellschaftsrechts im Vordergrund. Literaturhinweise und Materialien zur Vorlesung sind ab Vorlesungsbeginn auf der Internetseite des Instituts zu finden.

c) Vorlesung: Polnische Rechtsterminologie
Dozent:   Dr. Tomasz Milej
Angaben: 2 SWS
Beginn: 21.10.2010
Zeit und Ort: Do., 14.00 – 15.30, Institut für Ostrecht
Anmerkung:

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Studierende, die ihre berufliche Zukunft auch mit Kontakten mit Polen verbinden. Es werden die Grundstrukturen des polnischen Rechtsystems vermittelt: Der Staats- und Verwaltungsaufbau, die rechtlichen Grundlagen der Rezeption des Gemeinschaftsrechts, die Gerichtverfassung und die Prozessordnungen. Grundrisse des Wirtschaftverwaltungsrechts und des Rechts baulicher Investitionen werden ebenfalls dargestellt. Die polnische Rechtsterminologie wird auf der Grundlage dieses Sachvortrages erarbeitet. Der Vergleich der polnischen mit der deutschen Rechtslage bildet einen wesentlichen Gegenstand der Vorlesung. Dadurch wird exemplarisch am polnischen Rechtsystem die Rechtsvergleichung geübt. Insofern ist die Veranstaltung auch für die Studierenden geeignet, die allgemein Erfahrungen im Umgang mit einer ausländischen – nicht unbedingt polnischen – Rechtsordnung machen möchten. Die Kenntnisse der polnischen Sprache sind keine Teilnahmevoraussetzung; sie werden auch nicht erwartet. Keine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme an der Abschlussklausur ist allerdings anmeldepflichtig. Die Anmeldung erfolgt im Sekretariat des Instituts für Ostrecht.

Literatur: B. Banaszak / T. Milej, Polnisches Staatsrecht, C.H.Beck Polska, Warschau 2009.
d) Vorlesung: Ungarische Rechtssprache und Einführung in das ungarische Recht
Dozentin:   Dr. Marietta Benkö
Angaben:

2 SWS, verblockt, Veranstaltungen nach Absprache.
Anmerkung:

Die Vorlesung konzentriert sich auf die Ungarische Verfassung, die schwerpunktmäßig mit dem deutschen Grundgesetz verglichen wird. Die ungarische Rechtsprache wird anhand des ungarischen Gesetzestextes

erarbeitet. Gute Kenntnisse der Ungarischen Sprache sind für die Vorlesung erforderlich.

Zur ersten Vorlesungsstunde und einer allgemeinen Einführung sind allerdings auch diejenigen Studenten eingeladen, die über die erforderlichen Sprachkennisse zwar nicht verfügen, sich aber in allgemeiner Form über einen Studienaufenthalt in Budapest (ERASMUS oder Postgraduate Studies) informieren möchten. Der

Unterricht in Budapest wird auch in deutscher und englischer Sprache abgehalten. Für weitere Einzelheiten, Bewerbungen wenden Sie sich jedoch an das zuständige Zentrum für Internationale Beziehungen (ZIB) der Universität zu Köln. Vorlesungsunterlagen sind auf der Website des Instituts für Ostrecht einzusehen und können dort heruntergeladen werden. (Das Passwort können Sie bei der Dozentin erfragen.)

5) Universität Passau
a) Vorlesung: Einführung in das Russische Recht (in russischer Sprache)
Dozentin: Dr. Ala Scharkauskiene
Angaben:

Beginn: 20.10.2010.

Ort und Zeit: Mi., 14.00 – 16.00, (SP) SR 010
Anmerkung:

Die Vorlesung wird in russischer Sprache gehalten und behandelt das russische Verfassungs- und Zivilrecht. Literaturhinweise werden in der Veranstaltung bekannt gegeben.
b) Vorlesung: Konversationskurs in russischer Sprache

Dozentin: Dr. Ala Scharkauskiene

Angaben:

Beginn: 23.4.2010
Ort und Zeit: Fr., 16.00 – 18.00, (IM) SR 010
Anmerkung:

Es werden aktuelle praktische und theoretische Probleme des russischen Rechts diskutiert.

6) Universität Regensburg (Prof. Dr. Rainer Arnold und Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian Schroeder)
a) Vorlesung: EU and Eastern Europe II

Dozent: Prof. Dr. Rainer Arnold
Angaben: 2 SWS
Ort und Zeit: Di., 10 – 12, H 20 (Blockveranstaltung
Beginn: 19.10.2010
b) Vorlesung: European Constitutional Law
Dozent: Prof. Dr. Rainer Arnold
Angaben: 2 SWS
Ort und Zeit: Mo., 10 – 12, H 20 (Blockveranstaltung)
Beginn: 18.10.2010 (Einführungsveranstaltung)
c) Blockseminar zum Osteuropäischen Recht

Dozent: Prof. Dr. Rainer Arnold
Angaben: 1 SWS
Ort und Zeit: Mi., R 005

Beginn: nach Aushang

d) Seminar: Die territoriale Gliederung der osteuropäischen Staaten

Dozent: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian Schroeder
Angaben: 2 SWS

Zeit und Ort: Fr. 14-16, Raum 009
e) Vorlesung: Einführung in das russische Recht mit rechtsvergleichenden Bezügen
Dozent: Andrew Rumyantsev
Angaben: 3 SWS
Zeit und Ort: Freitag, im übrigen nach Vereinbarung
f) Vorlesung: Europäisches Verfassungsrecht/Verfassungsgerichtsbarkeit in Osteuropa

Dozent: Ekaterina Mouliarova
Angaben: 2 SWS
Zeit und Ort: Mo, 12.00 s.t. – 13.30, PT 4 .0.18
Beginn: 18.10.2010
7) Universität Salzburg (Prof. Dr. Michael Geistlinger)

Vorlesung: Einführung in das russische Recht I (abgehalten auf Deutsch und Russisch)
Dozent: Prof. Dr. Michael Geistlinger
Angaben:
1 SWS
Zeit und Ort: Di, 13.00 – 14.00
Beginn: 5.10.2010

Anmerkung:

Erarbeitung von Schrift, Terminologie und wesentlichen Inhalten zu den Hauptgebieten des Rechts der Russischen Föderation anhand von Originaltexten.










